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Text 

I. Verwaltungsrechtliche Bestimmungen 

§ 1 

(1) Die gewerbemäßige Vermittlung und der gewerbemäßige Abschluss von Wetten aus Anlass 
sportlicher Veranstaltungen (Rennen, Regatten usw.) ist nur mit Bewilligung der Landesregierung 
zulässig. 

(2) Zur gewerbemäßigen Vermittlung von Wetten der im ersten Absatze bezeichneten Art dürfen nur 
die im Anschlusse an sportliche Veranstaltungen bestehenden besonderen Unternehmungen (Totalisateur) 
zugelassen werden. 

(3) Die Bewilligung zum gewerbemäßigen Abschlusse der im ersten Absatze angeführten Wetten 
darf nur Personen erteilt werden, welche die Gewähr voller Vertrauenswürdigkeit bieten. Personen, denen 
diese Bewilligung erteilt wurde, werden in diesem Gesetze als Buchmacher bezeichnet. 

(4) Die Landesregierung kann die Beiwilligung (Absatz 1) jederzeit von Bedingungen abhängig 
machen, sie einschränken oder zurücknehmen, letzteres für den Fall, dass die Voraussetzung der vollen 
Vertrauenswürdigkeit nicht mehr zutrifft oder eine vorgeschriebene Bedingung nicht eingehalten wird. 

(5) Die Unternehmungen für sportliche Veranstaltungen dürfen nur mit Zustimmung des Staatsamtes 
für Inneres und Unterricht im Einvernehmen mit dem Staatsamte für Finanzen Abzüge von den 
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Wetteinsätzen beim Totalisateur vornehmen oder den Wettenden und den an ihrem Sitze 
wettenabschließenden Buchmachern sonstige Leistungen auferlegen; die Höhe dieser Abzüge oder 
Leistungen wird vom Staatsamte für Inneres und Unterricht im Einvernehmen mit dem Staatsamte für 
Finanzen festgesetzt. 
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